
Wolfgang Roth Rena Schimmer  
Mitglied der CSU Stadtratsfraktion Mitglied der CSU Stadtratsfraktion 
 
Willi Dürrnagel Christiane Kerner 
Mitglied der ÖDP Stadtratsfraktion Mitglied der ÖDP Stadtratsfraktion 
 
 
  

 
  
 Würzburg, 17. November 2022

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
hiermit beantragen wir auch im Namen der CSU-Stadtratsfraktion, für den Haushalt 2023 für die 
energetische Sanierung an Schulen Haushaltsstelle 2.2100.9473 in Höhe von 1.000.000€ einzustellen. 
 
Begründung: 
 
Die Sanierung der Schulen ist nach wie vor ein großes städtisches Problem, welches nach und nach abgearbeitet 
werden muss.  
Oft wird hierbei aber lediglich der Bestand repariert, ohne dabei energetische Ertüchtigungsmaßnahmen 
vorzunehmen, die wichtig für unser Stadtklima und den Klimaschutz sind und auch mittelbar Geld sparen würden.  
Ohne eine energetische Sanierung an unseren Schulgebäuden erreichen wir die notwendige CO2 Einsparung 
nicht. Die Ertüchtigung unserer Gebäude ist der wertvollste Klimaschutz.  
 
Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr umsetzbar.  
Es braucht für die Schulen eine sinnvolle Strategie, wie man energetisch sinnvoll die Maßnahmen bewältigt, um 
damit auch langfristig Heiz- und Stromkosten zu sparen.  
 
Gerade im Gebäudesektor müssen wir als Stadt unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten und als Vorreiter 
vorangehen.  
 
Wir wollen sukzessive durch energetische Sanierung auch Geld einsparen, durch geringere Strom- und 
Heizkosten.  
Nur so können die von uns gewollte und dringend benötigte Einsparung von CO2 erreicht werden.  
Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr wieder unseren klaren Auftrag im Rahmen der energetischen 
Gebäudesanierung annehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez.      Gez. 
Wolfgang Roth     Rena Schimmer  
(Fraktionsvorsitzender)    (Stadträtin) 
 
 
 
 
Christiane Kerner     Willi Dürrnagel 
(Stadträtin)      (Stadtrat)  

Herrn Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt 
Rathaus 
97070 Würzburg 
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Antrag auf Erlass der 
Sondergebühren auf öffentlicher 
Fläche 
auf Grund der Corona Krise – 
behördliche Anordnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, 
 
viele Gewerbetreibende aus allen Branchen 
nutzen öffentliche 
Verkehrsflächen für Ihren Betrieb. Gerade 
in der Gastronomie und 
im Einzelhandel werden auf diesen Flächen 
gute Umsätze gemacht. 
Auf Grund von behördlichen Anordnungen 
können diese Flächen 
überhaupt nicht, oder nur eingeschränkt 
genutzt werden. 
Andere Städte und Gemeinden machen es 
uns bereits vor, wie 
Volkach, Meerbusch usw., und erlassen 
diese Sondergebühren. 


